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Editorial  

In der wissenschaftlichen Diskussion werden seit langem keine Zweifel daran ge-
lassen, dass das gegenwärtige kommunale Steuersystem kaum den Anforderungen 
entspricht, die aus ökonomischer Sicht gestellt werden. Ohne hinreichende Selbst-
bestimmung ihrer Steuereinnahmen werden die Kommunen geradezu in die Ver-
schuldung getrieben. Heute können die Kommunen im Wesentlichen nur das 
Aufkommen der Gewerbe- und der Grundsteuer selbst beeinflussen. Die Gewerbe-
steuer ist allerdings stark konjunkturabhängig und damit keine gute Gemeinde-
steuer. Die Beteiligung der Kommunen an der Einkommen- und Umsatzsteuer ent-
spricht einer (recht kompliziert gestalteten) Vergabe von Finanzzuweisungen an die 
Kommunen. Weder die Einkommen- noch die Umsatzsteuerzahler wissen darüber 
Bescheid, welche Teile ihrer Zahlungen bei ihrer Kommune ankommen. Es besteht 
keine direkte finanzielle Beziehung zwischen den Steuerzahlern und ihrer Kom-
mune. Die Entscheidungen der Kommunalpolitik werden damit tendenziell von den 
Wünschen der Bürger entkoppelt. 

Eine Erhöhung des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer oder jenes an der 
Umsatzsteuer würde zwar kurzfristig mehr Geld für die Kommunen bedeuten. Die 
genannten strukturellen Probleme würden aber noch weiter verschärft werden. In 
erster Linie benötigen die Kommunen nicht mehr Geld, sondern mehr Eigenverant-
wortlichkeit. Auch ein Verzicht auf die Gewerbesteuer kann keine Lösung darstel-
len, weil es damit zu einer weiteren Entfremdung zwischen den Kommunen und 
den örtlichen Unternehmen käme. Bereits heute sind längst nicht alle Unternehmen 
dazu verpflichtet, Gewerbesteuer zu zahlen. Nur eine umfassende Reform, für die 
es eine hinreichende Menge an Vorschlägen gibt, kann zu einer nachhaltigen finan-
ziellen Gesundung der Kommunen beitragen. Dabei sollte nicht vergessen werden, 
auch die Aufgaben der Kommunen (und damit die Ausgabenseite der Budgets!) in 
die Reform einzubeziehen. Die kommunalen Aufgaben werden heute in hohem 
Maße durch Regulierungen des Bundes und der Länder determiniert – ohne dass 
dies für Bund und Länder eine Zahlungsverpflichtung zur Folge hätte. Damit wird 
der Tendenz Vorschub geleistet, auf der Bundes- und Landesebene immer neue 
„Wohltaten“ zu beschließen, für welche die Rechnung dann von den Kommunen zu 
begleichen ist. Hinzu kommt der – gerade in Ostdeutschland – große Umfang von 
zweckgebundenen Finanzzuweisungen der Länder an die Kommunen, mit denen die 
Aufgabenerfüllung schablonisiert und bei den Kommunen der „Subventionsmenta-
lität“ Vorschub geleistet wird. Nicht eine verbesserte lokale Versorgung, sondern ein 
Mehr an Zweckzuweisungen wird häufig als „Erfolg“ gefeiert. Eine Entschuldung 
der Kommunen sollte erst als letzter Schritt einer nachhaltigen kommunalen 
Finanzreform erfolgen. Denn ohne Veränderung in den heutigen, ungünstigen 
Anreizsystemen würden „entschuldete“ Kommunen sehr rasch wieder von Neuem 
in die Verschuldungsspirale geraten.  
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